BETRIEDBDBABXKOMNMNEN

zulschen der Autoncmen Provinz Bozen - sudtireol, Sonderbetrieb fur
Bodenschutz, wWildbech- und -Lewvinenverbauung, vertreten durch den
Leiter des Bonderbetriebes Dr. Ing.Ernst Watschinger,

und

dex Autonomen Siidtiroler Gewerkschaftsbund (ASGR) vertreten durch

den Landesobmann der Fachgewerkschaft Wildbachverbauung.

Die Vertregsparteien stellen fest, daB die Einhaltung und Anwen-
dung des nationalen Kollektivvertrages fiir die Arbeiten des Bauge-
werbes wvom 06.07.1983 und des entsprechenden Landeserginzungsver-
trages wvom 24.07.1986 bei der Vildbachverbsuung einer entsprechen-
den Zusatzregelung bzuw, Anpassung an die Besonderheiten der Bau-
stellen der W#ildbachverbauung erfordert, In Erganzung zy
obgenannten Kollektivvertrag wird somit zwischen den genannten
Yeriragsgerinern  en dec Konats des Jahres
1987 nachfolgendes Betriebsabkommen abgeschlossen, das aus 11 Ar-
tikelr teziekt

In den folgenden Artikeln wird der Sonderbetrieb fiir Bodenschutz,
Wildbach- und Lavinenverbauung der Autonomen Provinz Bozen ein-
fachhalber mit "Sonderbetrieb™ bezeichnet.

.B. _ _
Al\\lufg rund des im Jahr 2005 gestellten Ansuchens der Gewerkschaft CISL wird bei den Verhandlungen

auch diese Gewerkschaft aufgrund ihrer Mitgliederanzah! zu den Verhandlungen eingeladen.
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N.B.


Artikel 1

(Anwendungsbereich)

1} Das gegenstidndliche Betriebsabkommen gilt fiir alle Bauesrbeiter
des Sonderbetriebes fiir Bodenschutz, Wildbach- und
Lawinenverbauung der Autonomen Provinz Bozen-siidtirol, die mit
privatrechtlichen Arbeitsvertrag fiir die Belange der
Wildbachverbauung gemdB Artikel 10, Buchstabe b, des L.G. Nr.
35 vom 12.Jull 1975, in geltender Fasssung, aufgenommen werden,

bzw. sufgenommen wurden,

N.B.
Am 01.01.2016 wurde die Agentur fiir Bevolkerungsschutz gegriindet. Wie von den Bestimmungen

vorgesehen, wird das Betriebsabkommen von der Agentur fiir Bevélkerungsschutz Gbernommen und
gilt weiterhin fiir das direkt von der Agentur aufgenommenen Personal.


pb9221
Typewritten Text
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Artikel 2

(Betriebszulage)

11 Den Arbeitern der Wildbachverbauung steht zusétzlich 2zun
Mindestterif des Grundlohnes ("paga base tabellare") eine
Betriebszulage im AusmaB von 202 des Grundlohnes 2zu. Die
Betriebszulage darf auf keinen Fagll mehr als 10% des
Stundenlohnes ausmachen (LandesusschussbeschluB Nr. 1925 vom
23.03.1979). Diesbeziiglich wird klargestellt, daB fiir die
Berechnung der Héchstgren:ze der Betriebszulage (10% des
Stundenlohnes) sich der Stundenlohn aus dem Grundlohn, der

Gebietszulage und der Kontingenz zusammensetzt.

N.B. Der ASGB besteht darauf, daB die Betriebszulsge auch fiir alle

Ubersturnden bezzhlt wird und beagrundet dies wie folgt:

- die Erhéhung um 35% des Grundlohnes bei Uberstunden wird wett
gemacht durch das Wegfallen der 22% fir Urlaub, Feiertage, 13.
Fonatsgehalt (sie 2ahlen auch nicht fur die Abfertigung).

- der Uberstundenlohn fallt in die Jeweils cbherste
Einkonmensklasse.

- es wurde bisher so gehandhabt und entspricht somit einem

erworbenen Recht.

N.B

Vorarbeiterzulage: _ | |
Die im Landeserganzungsvertrag vorgesehene Zulage in der Hohe von 15% wurde mit Beschluss der L.R.

Nr. 371 vom 11.02.2002 auf 25% erhoht.
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N.B.
Vorarbeiterzulage:
Die im Landesergänzungsvertrag vorgesehene Zulage in der Höhe von 15% wurde mit Beschluss der L.R. Nr. 371 vom 11.02.2002 auf 25% erhöht.
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Artikel 3

‘Mensazulage:

1) Unter Bezugnahme auf die Artikel 5 und 10 des Landesergénzungs-

vertrages wvor 24. Juli 1986 wird vereinbart, daB den Arbeitern

der Wildbachverbeuung anstelle jeder Hauptmahlzeit (Mittagessen

und Abendessen) eine Mensazulage von Lire 300 (dreibhundert) pro

Btunde fiir jede Hauptmahlzeit zusteht,

2) Der Sonderbetrieb fir Wildbachverbauung stellt den Arbeitern

einen Koch zur Verfiigung.,

3) Sollte diese L6sung nicht moglich sein, so wird den Arbeitern

die im Gasthaus eingenommene Hauptmwahlzeit (ein Getrdnk inbe-

griffen) bis zu einem Hochstbetrag von Lire B.000. -

(achttausend) vergittet,

4) Falls der Arbeiter die Unterkunft des Sonderbetriebes fur Wwilg-

bachverbauvng und die zvelite Hauptmshlzeit t(abends) nicht

Ernspruchk nrnehgoen karn, s¢ het er gnstelle der laut Artikel

Landeserganzungsvertrages zustehenden AuBendienstzulage

der irrech: zi¢f d:e Mereezuleae fyur Cie Zuelte Heuvptmahlzeit.

N.B. |
Die aktuellen Betrage fur das Jahr 2016 der Mensazulage/Gasthausessen betragen:

Mensazulage 0,76 €/h, 15,35 € fur Gasthausessen, 17,37 € fur Essen“im Aussendienst.
Im Jahr 2009 wurde die Rucksackzulage in Hohe von 0,49 €/h eingeflhrt.
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N.B.
Die aktuellen Beträge für das Jahr 2016 der Mensazulage/Gasthausessen betragen: 
Mensazulage 0,76 €/h, 15,35 € für Gasthausessen, 17,37 € für Essen im Aussendienst.
Im Jahr 2009 wurde die Rucksackzulage in Höhe von 0,49  €/h eingeführt.



Artikel 4

(Hehenzulage)

1) Unter Bezugnehme auf Art. & des Landesergénzungsvertrages vom
24.Julid 1986 wird vereinbart, GEY: die Arbeiter der
Wildbachverbauung Anrecht auf folgende Hthenzulage haben:

a) fir Arbeiten von 1300 m bis 1800 m i.d.M.: 10%

b) fiir Arbeiten von 1BQ4 @ bis 2000 m ii.d.M.: 25%

c) fir Arbeiten iiber 2004 m i.d.M.: 28%

N.B.
Die Hohenzulage wurde auf Betreiben des Sonderbetriebes mit 01.010.2006 abgeschafft, da sie auch im

Landeserganzungsvertrag abgeschafft wurde.
Im Gegenzug wurde die Produktionspramie eingefuhrt, die eine gerechtere Verteilung der Zulage an alle

Arbeiter vorsieht (Beschluss Nr. 52 vom 16.01.2006). Betrag: 4,8% auf den gesamten Stundenlohn +

Hinterlegung.
Zudem wurde eine Erschwerniszulage in der Hohe von 11% eingefuhrt.
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N.B.
Die Höhenzulage wurde auf Betreiben des Sonderbetriebes mit 01.010.2006 abgeschafft, da sie auch im Landesergänzungsvertrag abgeschafft wurde.
Im Gegenzug wurde die Produktionsprämie eingeführt, die eine gerechtere Verteilung der Zulage an alle Arbeiter vorsieht (Beschluss Nr. 52 vom 16.01.2006). Betrag: 4,8% auf den gesamten Stundenlohn + Hinterlegung.
Zudem wurde eine Erschwerniszulage in der Höhe von 11% eingeführt.


Artikel 5

(Aufendiencst, Hohezulsge und Uberstunden: Sonderregelung fur

besondere Dienste)

1) Die Arbeiter, die Versorgungsdienste fir die Baustellen des
Sonderbetriebes fiir Wildbechverbsuung susiiben (2.B. Vermes-
sungshilfen, Transporte, Meschinenreparaturen, u.s.v.) und sich
tdglich oder zeltweiliqg im AuBendienst gem&B Artikel 5 des Lan-
desergénzungsvertrages vom 24. Juli 1986 befinden, haben.-an-
stelle der AuBendienstzulage, Anrecht 8uf Riickvergiitung der Ko-
Sten fur Unterkunft und Verpflegung. Die Vergiitung der Kosten
fiir Verpflegung erfolgt bis Zu einem Ho6chstausmaB wvon Lire
12.000.- (zwdlftausend) pro Hauptmahlzeit wund gegen Vorlage
entsprechender Belege.

2} Falls die unter Absatz 1 genannten Arbeiter fur die wihrend des

AuBendienctes eingenormenen Hauptmahlzeiten keine Belege wvor-

weisen kornern, sc  hzben sie Anrecht suf eine Pauschalvergutung
von Lire B.DODO. - (achttzusend} -
3! DPer urter Absatz 1 genanntern Arbeitern steht die ir Art. 6 des

Landesergénzungsvertrages vom 24. Juli 1986 vorgesehene Hohen-
zulage im Pauschalausmaf von 10x% auf den Bruttolohn und auf
alle im Jahr geleisteten Arbeitsstunden und zwar unabhéngig von
der Meereshtéhe zu.

4) Anstelle der AuBendienstentschﬁdigungen gem. Art. 5 des Lan-
desergénzungsvertrages wird den im Absatz 1 dieses Artikels an-
gefithrten Arbeitern fiir Jeden effektiv geleisteten Arbeitstag
eine Vergiitung in Héhe von einer Uberstunde entrichtet.

N.B.
zu 1) Hochstbetrag 17,37 €

zu 2), 3) u. 4): abgeschaftft.
Anstelle der in 3) vorgesehenen Zulage, wurde eine Zulage ad personam von 0,35 € pro Stunde

eingefuhrt, die nicht fur zukunftige Arbeiter angewandt wird. .
Mit Beschluss der L.R. 1381 vom 07.04.1997 wurde die Aul3endienstregelung Fies ) .
Landeserganzungsvertrages angewandt. Allen Arbeitern wird eine fixe Zulage in der Hohe von 15%

gezahlt.
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N.B.
zu 1) Höchstbetrag 17,37 € 
zu 2), 3) u. 4): abgeschafft.
Anstelle der in 3) vorgesehenen Zulage, wurde eine Zulage ad personam von 0,35 € pro Stunde eingeführt, die nicht für zukünftige Arbeiter angewandt wird.
Mit Beschluss der L.R. 1381 vom 07.04.1997 wurde die Außendienstregelung des Landesergänzungsvertrages angewandt. Allen Arbeitern wird eine fixe Zulage in der Höhe von 15% gezahlt.



1)

2)

3)

Artikel 6

(Fahrtspesen, Fahrzeit und Gehzeit)

Un den Arbeitern der Wildbachverbauung in gerechter Weise ent-
gegenzukommen, wird der Artikel 4 des Landeserganzungsvertrages
vom 24, Juli 1986 wie folgt angewandt: Der Bonderbetrieb fiir
Wildbachverbauung stellt grunds&tzlich eigene Busse zur Verfii-
gung, mit denen die Arbeiter am Montag zum Arbeitsplatz und am
Freitag oder tdglich, wenn auf der Baustelle keine Unterkunfts-
méglichkeit besteht, nach Hause gefahren werden. Die beauftrag-
ten Lenker der firmeneigenen Busse, die mehrere Arbeiter
transportieren, erhalten innerhalb der Provinz die laut Artikel
4 des Landeserg&nzungsvertrages vorgesehene Entschiddiqung im
Ausmsf wvon Lire 80 {echtzig) pro Kilometer. Fir angeordnete
Fahrten wihrend der Arbeitszedt wird keine Entschadigung be-
zahlt,

Arbeiter, die mit dem eigenen Fahrzeug zur Sammelstelle fahren
missen, bekommen die vom Artikel 4 des Landeserganzungsvertra-
ges vorgesehenen Fahrtkostenbeitrzge (oder jene des Betriebsab-
kommens, sofern diese fiir die Arbeiter giinstiger sind).
Arbeiter, die die gesamte Strecke vom Wohnort zum Arbeitsplatz
und 2zuriick mit den eigenen Fahrzeug zuriicklegen miissen, (wofiir
eine ausdriickliche Genehmigung wvon seiten des Sonderbetriebes
notwendig 1ist) erhalten eine Kilometerentschédigung im AusmaB
von 1/4 (ein Viertel) des Jeweiligen Benzinpreises. Diese Rege-
lung gilt allerdings nur fiir Jene, die bereit sind, andere Mit-
arbeiter im eigenen Fahrzeug mwitzunehmen. Anderenfalls erhalten
Eie die vom Artikel 4 des Landesergénzungsvertrages vorgesehene

Entschddigung. Diese Regelung gilt nur fir die Fahrten asm Mon-



4)

5)

tsag und Freitgeg, und téglich, wenn suf der Baustelle keine Un-
terkunft vorgesehen ist.

Die Arbeiter, die ein offentliches Verkehrsmittel beniitzen kén-
nen, geben dem Betrieb fiir die Berechnung der Fahrtspesen am
Anfang die Fahrkarte ab, sowie immer dann, wenn der Fahrkarten-
preis steigt.

Falls die Entfernung zur Baustelle wenigstens 50 km oder die
Gehzeit derselben wenigstens 50 Minuten betrégt, wird digse

Zelt als normale Arbeitszeit berechnet und entlohnt.

N.B.
der im Landeserganzungsvertrag vorgesehene Betrag fur Chauffeure betragt 0,09 € pro km.

zu Punkt 5: Die Regelung der Fahrtzeit wurde wie folgt abgeandert:
bis zu einer halben Stunde in der Freizeit

Uber eine halbe Stunde in der Arbeitszeit

bei mehr als 2 Stunden Anfahrt alles in der Arbeitszeit.
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N.B.
der im Landesergänzungsvertrag vorgesehene Betrag für Chauffeure beträgt 0,09 € pro km.
zu Punkt 5: Die Regelung der Fahrtzeit wurde wie folgt abgeändert:
bis zu einer halben Stunde in der Freizeit
über eine halbe Stunde in der Arbeitszeit
bei mehr als 2 Stunden Anfahrt alles in der Arbeitszeit.
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Artikel 7

(Arbeitsk]eidung)

Es wird voreusgeschickt:

deB leut vorgesehenen Abkommen 2wischen Gewerkschaften und Bauar-

beiterkasse die Arbeitskleidung 2z2.T. vop der Bsuarbeiterkasse den

Arbeitern ausgegeben wird;

daB laut Betriebsabkommen vom 01, April 1981 jedoch die Arbeiter

des Sonderbetriebes fir Hildbachverbauung bereits Anrecht auf fol-

gende Arbeitskleidung haben: elne warme Windjacke alle zwei Jahre,
eine geeignete Hose und eine Arbeitsjacke, ein paar wasserdichte

Schuhe alle Jahre und nach Notwendigkeit Regenméntel und Stiefel,

1) Dies vorausgeschickt und angesichts der Witterungs- und lagebe-
dingten Besonderhejten auf den Baustellen des Sonderbetriebes
fir Wildbachverbauung (fast immer im Gebirge, in FluB- wund
Bachbetten, Hanglagen u.s5.w.) vereinbaren die Vertrasgspartner,
dzf die Arbeiter des Sonderbetriebes, zusatzlich zu der von der
Bauarbeiterkasse auszugebenden Arbeitskleidung (ein Arbeitsan-
zug  jehrlich, ein paar Schuke aslle zue; Jehre) vor Sonderbe-
trieb fiir Hildbachverbauung folgende Bekleidung erhalten:

8) ein paar wasserfeste SBchuhe alle zwei Jahre {(somit zusammen
mit den von der Bauarbeiterkasse auszugebenden Schuhen
(praktisch jéhrlich ein Pagar);

b) eine geelgnete Windjacke alle zwei Jahre;

€) nach Notwendigkeit Regenméntel und Btiefel;

2) Die. unter Absatz 1 enthaltene Regelung ersetzt somit das alte
Betriebsabkommen iiber die Arbeitskleidung, vorausgesetzt, daB
die Bauarbeiterkasse tatsdchlich die vorgesehene Kleidung sus-
gibt. Anderenfalls wird die von dep Bauarbeitertagse auszuge-

bende Kleidung ebenfalls vom Bonderbetrieb ausgegeben.

N'B. . . . . . h
Der Artikel wurde im Einvernehmen mit den Gewerkschaften abgeandert. Die Arbeitskleidung wird nac

effektivem Verbrauch den Arbeitern zur Verfigung gestellt.


pb9221
Typewritten Text
N.B.
Der Artikel wurde im Einvernehmen mit den Gewerkschaften abgeändert. Die Arbeitskleidung wird nach effektivem Verbrauch den Arbeitern zur Verfügung gestellt.


Artikel 8

{Urlaub)

1) Die Vertragsparteien vereinbaren, def der den Arbeitern
zustehende Urlaub gem&B Artikel 2 des Landesergénzungsvertrages
vom 24.Juli 1986 genossen werden kann. In Ausnahmefdllen und im
Falle von besonderen Notwendigkeiten bzw. Bediirfnissen des
Sonderbetriebes fiir Wildbaschverbeauung kann der zu den
Mitsommerfeiertagen vorgesehene Urlaub von 2zwei Wochen n;ch
Absprache mit dem Gewerkschaftsvertreter anders geregelt
werden.

Die Vertragsparteien wollen auch die Moéglichkelt einer

differenzierten Urlaubsplanung nach Méglichkeit ausschopfen bzw.

sich dariber eventuell einigen.



1)

2)

3)

Artikel ¢

{Sonderurlsube!

Bei Todesfall des Ehepartners, eines Elternteiles oder eines
Kindes, bei Entbindung der Ehefrau und beji Hochzeit eines
Kindes hat der Arbeiter Anrecht auf einen Tag bezahlten Urlaub.
Bei Todesfell von anderen Verwandten, bei Wohnunsumzug wund-
dergleichen kann der Vorarbeiter dem Arbeiter einen Tag
unbezahlten Urlaub gewihren.

Weiters wird dem Arbeiter, der in Erfillung o6ffentlicher
Pflichten, wie Teilnahme an Gemeindeausschuss- und
Gemeinderatssitzungen, an Kommissionen usw. , die von
offentlicher Hand eingesetzt werden, von der Arbeit fernbleibt,

den Normallohn bezahlt.



Artikel 10

(Stundenterg fur gewerkscheftliche Tatigkeit-Freistellung)

1) Kit Bezug auf die Artikel 20, 23, und 30 des Gesetzes Nr. 300
vom 20.05.1979 (Arbeiterststut) und den Artikel 95 des
nationalen KXollektivvertrages fiir das Baugewerbe vom 06.07.1983
wird vereinbart, daB der zustehende Stundenberg fir
gewerkschaftliche Tatigkeit (Freistellung inbegriffen) um
insgesamt 2000 Stunden erhéht wird, Diese Erhdhung wird mit aem
Umstand begriindet, daR die gewerkschaftliche Betreuung der
verschiedenen im Land weitverstreuten und im Gebirge gelegenen
Baustellen der Wildbachverbasuung sich &uBerst schwierig und
zeitraubend gestaltet.

2) Um den fur die gewerkschaftliche Tatigkeit freigestellten
Arbeiter gegeniiber den ubrigen Arbeitern der Wildbachverbauung,
nicht zu benachteiligen, wird vereinbart, daB dieser fir jeden
freigestellen Arbeitstag Anrecht auf denselber Lokn hat, den
die Arbeiter suf der Jeweiligern Besustelle, der er zugeordnet
ist, tatsachlich fur die normale betriebliche Arbeitszeit

erhalten. (gem&f Art. 5 des L.G.),

N.B.
Der Artikel wurde vollig abgeandert aufgrund einen Gerichtsurteils im Jahr 2009: der Stundenberg muss auf

die reprasentativsten Gewerkschaften im Verhaltnis zu der Mitgliederzahl aufgeteilt werden (Beschluss der

L.R. Nr. 2796 vom 23.11.2009) o
Mit 2016 wurde der Stundenberg im Einvernehmen mit den Gewerkschaften auf 1000 Stunden jahrlich

reduziert (Beschluss der LR. Nr. 690 vom 09.06.2015).
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N.B. 
Der Artikel wurde völlig abgeändert aufgrund einen Gerichtsurteils im Jahr 2009: der Stundenberg muss auf die repräsentativsten Gewerkschaften im Verhältnis zu der Mitgliederzahl aufgeteilt werden (Beschluss der L.R. Nr. 2796 vom 23.11.2009)
Mit 2016 wurde der Stundenberg im Einvernehmen mit den Gewerkschaften auf 1000 Stunden jährlich reduziert (Beschluss der LR. Nr. 690 vom 09.06.2015).


1)

2)

Artikel 11

{Inkrafttreten und Aufhebung der bisherigen Betriebsabkommen:}

Des gegenstendliche Betriebsabkommen tritt a@ O01.Februar 1987
in Kraft.

Alle bisherigen zwischen dem ASGB und dem Sonderbetrieb fiir Bo-
denschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung bzw. der Landesver-
waltung abgeschlossenen Betriebsabkommen fur die Arbeiter der
Wildbachverbauvung werden mit 37, Janner 1987 auBer Kraft -ge-

setzt.





